FAQ – Einführung Ehrung-Online im SHFV

1. Warum führt der SHFV das Modul Ehrung-Online ein?

Mit der Einführung Ehrung-Online bietet der SHFV eine einfache Möglichkeit, für die Nutzer 
unterschiedliche Ehrungsarten gemäß der gültigen Ehrungsordnung mit geringem Aufwand zu beantragen. Dabei greift der Nutzer auf ein Modul zu welches im DFBnet schon vorhanden ist. Weiterhin leistet der Verband einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit, da sich das Antragsverfahren völlig papierlos gestaltet.

2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich eine Ehrung über das DFBnet    beantragen kann?

Die Berechtigung im DFBnet sollte bereits bei den Nutzern (z.B Vereinsehrungsbeauftragten) im Bereich „Verband online“ vorhanden sein. Nutzerrechte können auch innerhalb eines Vereins an andere Personen übertragen werden.

3. Wer kann mich unterstützen falls ich Fragen zum Verfahren Ehrung-Online habe und wer bekommt/genehmigt meinen Antrag den ich als Nutzer online gestellt habe?

Im Rahmen der Ablauforganisation werden die Ehrungsanträge im System grundsätzlich immer über den zuständigen Kreisehrenamtsbeauftragten an den Verband weitergeleitet. Hier erfolgt dann die finale Bearbeitung des Ehrungsantrags. 

4. Gibt es besondere Fristen bis wann ich meine Ehrungsanträge beantragen muss?

Ja, Vereine können Anträge an ihren Kreisehrenamtsbeauftragten bis zum 31.03. stellen (für Ehrungen, die in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt werden sollen) bzw. bis zum 30.09. (für Ehrungen in der ersten Jahreshälfte). Hier sollte vorher noch eine direkte Absprache mit dem Kreisehrenamtsbeauftragen erfolgen.

5. Wo kann ich mich über die Ehrungsmöglichkeiten im SHFV informieren?

Die Ehrungsmöglichkeiten im SHFV können über die Homepage (Link einfügen...)
eingesehen werden. Für Fragen steht der Kreisehrenamtsbeauftragten des für den
Kreis zuständigen Nutzers zur Verfügung. 


6. Erfolgt noch eine Einweisung in das Verfahren Ehrung-Online und wird es Schulungsmaterial geben?

Ja, eine entsprechende Einweisung erfolgt unter Federführung der Kreisehrenamtsbeauftragten. Weiterhin ist ein Nutzerleitfaden geplant.

